
Instrumentenkasten für kommunale Aufsichtsräte
Mandatsträger arbeiten im Spannungsfeld zwischen Gesellschaftsrecht und öffentlichem Auftrag.

Von Lars Scheider

Wer die Funktion kommunaler Auf-
sichtsräte verstehen will, kommt 
am Gemeindeverfassungsrecht 
und der dadurch normierten star-
ken Stellung der Gesellschafterver-
sammlung nicht vorbei.

Im Konzernverbund der Stadt Frankfurt am 
Main erfolgt die Steuerung der städtischen 
Beteiligungsunternehmen über die Anteils-

eignerfunktion in der Gesellschafterversamm-
lung. Dies geschieht auf Basis der regula-
tiven Rahmenbedingungen der Hessischen 
Gemeindeordnung, des städtischen Public 
Corporate Governance Kodex (PCGK) sowie 
der gesellschaftsrechtlichen Grundlagen ge-
mäß GmbH-Gesetz und Aktiengesetz. Dabei 
obliegen dem Magistrat („Stadtregierung“) 
als gesetzlichem Vertreter der Stadt im Rah-
men der Gesellschafterfunktion die Fragen der 
laufenden Verwaltung der Beteiligungsunter-
nehmen (§ 66 HGO). Die Stadtverordneten-
versammlung („Stadtparlament“) hingegen 
entscheidet gemäß Paragraph 51 Ziffer 11 
HGO als Ausfluss des „Haushaltsrechts des 
Parlaments“ über die grundsätzlichen Fragen 
der Errichtung, der Erweiterung, der Übernah-
me, der Auflösung und der Veräußerung von 
Beteiligungsunternehmen. Insofern benötigt 

die Stadtregierung in ihrer Gesellschafter-
funktion bei solchen Rechtsgeschäften die 
Zustimmung des Stadtparlaments. Aufgrund 
dieser rechtlichen Rahmenbedingungen ob-
liegt den auf kommunaler Ebene demokra-
tisch legitimierten Aufsichtsräten die gesell-
schaftsrechtliche Pflicht der Überwachung 
der Geschäftsführung (Paragraph 52 Absatz 1 
GmbHG in Verbindung mit Paragraph 111 
Absatz 1 AktG). Sie befinden sich außerdem 
in einem Spannungsfeld zwischen Interessen 
der Gesellschaft/Geschäftsführung, der Beleg-
schaft des Unternehmens und der Anteilseig-
ner der Gebietskörperschaft.

Heterogen und komplex
Für ihre Tätigkeit in einem öffentlichen Un-
ternehmen benötigen Aufsichtsratsmitglie-
der neben branchenspezifischem Wissen 
verlässliche Kenntnisse über die rechtlichen 
Rahmenbedingungen, um Entscheidungen 
sicher treffen zu können. Die Arbeit in Auf-
sichtsratsgremien geht mit einer Reihe von 
Rechten und Pflichten für die individuellen 
Aufsichtsratsmitglieder und des Gremiums 
insgesamt einher. Diese leiten sich bei öffent-
lichen Unternehmen aus verschiedenen regu-
lativen Rahmenbedingungen (z.B. Gemeinde-
ordnung, PCGK, GmbH-Gesetz, Aktiengesetz) 
ab. Angesichts des spezifischen Charakters 
öffentlicher Unternehmen sind die institutio-
nellen und regulativen Rahmenbedingungen 
dieser Unternehmen an der Schnittstelle zwi-

schen der privatrechtlichen und der öffent-
lich-rechtlichen Regelungssphäre besonders 
heterogen bzw. komplex.

Da es keine „Musterlösung“ für die Aus-
gestaltung einer effizienten Aufsichtsratsar-
beit vor Ort unter den individuellen Bedingun-
gen und politischen Vorgaben gibt, sollte das 
Gremium sich selbst über den Ausgangspunkt 
seiner Gremienarbeit Klarheit verschaffen und 
durch eine regelmäßige Selbstevaluation über 
den Stand der verbesserten Gremienarbeit 
vergewissern. Gemäß dem PCGK der Stadt 
Frankfurt am Main (Teil A, Ziffer 3.2.5) soll 
der Aufsichtsrat regelmäßig seine Tätigkeit 
prüfen. Die Stadt entwickelte daraufhin ein 
Konzept für eine anonyme Onlinebefragung. 
Gremienmitglieder können die Fragen auf 
verschiedenen Endgeräten (PC, Laptop, Ta-
blet etc.) beantworten, so dass für sie eine 

maximale zeitliche und örtliche Flexibilität 
gegeben ist. Des Weiteren erhalten die Auf-
sichtsratsmitglieder nur solche Fragen, die 
auch für sie relevant sind (z.B. bei Mitglied-
schaft in einem Ausschuss) und sie diese sinn-
voll beantworten können. Somit können die 
Mitglieder des Aufsichtsratsorgans Muster 
und Handlungsfelder strukturiert identifizie-
ren und ihre Aktivitäten besser priorisieren.

Die besondere Komplexität in den kom-
munalen Unternehmen – wie auch bei allen 
anderen Unternehmen der öffentlichen Hand 
(Bund/Länder) – ergibt sich aus den klassi-
schen Fragestellungen aus Gemeinwohlorien-
tierung versus Wirtschaftlichkeit. Nicht nur vor 
dem Hintergrund der aktuellen Rahmenlage in 
Europa, des Klimawandels, der Covid-19-Pan-
demie und des Angriffskriegs Russlands in 
der Ukraine sind für die öffentliche Hand der 
öffentliche Auftrag des Beteiligungsunterneh-
mens und die damit verbundenen finanziellen 
Auswirkungen kritisch zu hinterfragen. Aus 
praktischer Sicht kann die strategische Stär-
ke des kommunalen Aufsichtsrats von Vorteil 
sein, da die Beteiligungsunternehmen von 
Kenntnissen und Erfahrungen der Aufsichts-
ratsmitglieder profitieren, zumal häufig die 
Aufsichtsräte der kommunalen Unternehmen 
mit den wesentlichen kommunalpolitischen 
Akteuren besetzt sind.

Neben der Stärke der kommunalen Auf-
sichtsratsstruktur bleibt das Fachwissen des 
einzelnen kommunalen Mandatsträgers von 

entscheidender Bedeutung, um den gesetz-
lichen Kernauftrag der Überwachung der 
Geschäftsführung gemäß Paragraph 52 Ab-
satz I GmbHG i. V. m. Paragraph 111 Absatz I 
AktG erfüllen zu können. Spätestens seit dem 
berühmten „Hertie-Urteil“ (BGHZ 85, 293, 
295 ff.) sind ausreichende Kenntnis und Fä-
higkeiten, um normale Geschäftsvorgänge 
beurteilen zu können, als Mindestkenntnisse 
definiert worden. Dabei haben sich die recht-
lichen Anforderungen an die erfolgreiche Auf-
sichtsratsarbeit in den vergangenen Jahren 
kontinuierlich erhöht. Schließlich ist auch der 
Anspruch an die Steuerung und Transparenz 
der Unternehmensführung stetig gestiegen. 
Neben der klugen Auswahl von geeigneten 
Aufsichtsratsmitgliedern haben das Onboar-
ding und die fortlaufende Mandatsbetreuung 
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. 
Gleichzeitig findet in vielen Gemeinden eine 
Professionalisierung des Beteiligungsma-
nagements statt. Daher ist das Verständnis 
der Instrumente eines modernen Beteili-
gungsmanagements für Aufsichtsräte von 
essentieller Bedeutung, um den sich hieraus 
ergebenden Anforderungen gerecht werden 
zu können. ‹
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Das Dossier

„Der kommunale Mandatsträger im 
Aufsichtsrat“ gibt Einblicke in die Steu-
erungsprozesse auf kommunaler Ebene. 
Übersichten, Praxistipps und Beispiele aus 
der Erfahrung des Autors machen es zu 
einer Arbeitshilfe für die Aufsichtsratsarbeit 
in kommunalen Unternehmen.

www.lars-scheider.de
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Wir machen das. Gemeinsam
Wer viel erreichen will, braucht einen starken Partner. Ob Recycling, Bürgerservice, Wasserwirtschaft, Energie 

oder ÖPNV: REMONDIS unterstützt Kommunen in allen Leistungsfeldern der Daseinsvorsorge. Erweitern Sie Ihre 

Möglichkeiten. Profitieren Sie von unserer modernen Logistik, fortschrittlichen Anlagen und umfassendem Know-

how. Denn gebündelte Stärken sind der beste Weg zu kommunalen Leistungen mit nachhaltigen Qualitäts- und 

Kosten vorteilen. Sie wollen erfahren, was gemeinsam machbar ist? Anruf genügt!
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